
1720 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 4. November 1977 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem sozialversicherungs

rechtliche Bestimmungen geändert werden (Sozialversicherungs

Änderungsgesetz 1977). , 
Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 663 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im 

Gegenstand gegenüber dem Gesetzentwurf in 663 der Beilagen zu 

den stenographischen Protokollen des Nationalrates, XIV.GP, 

folgende Änderungen beschlossen: 

1. Art. V Z.1 hat zu lauten: 

ff 1. § 17 Abs .. 4 erster Satz hat zu lauten: 
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2. Im Art. V haben die Z. 2 und 3 zu entfallen; die Z. 4 wird 0.ur Z. 2. 

3. Nach Artikel VI ist ein Artikel VIa mit folgendem Wort

laut ei.nzufügen: 

" Artikel VIa 

Die 32.Novelle zum Allgemeinen Soz~a1versicherungsgesetz, 

BGBloNr.704!l976, wird wie ~olgt geändert: 

Art~VII Abs.9 hat zu lauten; 

'(9) Beiträge, die nach dem 31. Dezember 1977 

ent~ichtet werden, erhöhen sich in jedem Kalenderjahr um 

8,5 VeH~ Dies gilt nicht für Beiträge,'deren Entrichtung 

erfolgt: 

a) innerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft des 

Be~villigung3bescheides oder 

b) ümerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft eines 

Bescheides über einen Antrag auf Herabsetzung der 

Beiträge nach Abs .. lO, sofern dieser Antrag innerhalb 

von dr~i Monaten nach Rechtskraft des Bewilligungs

besche~des gestellt wurde .. In allen diesen Fällen 

sind die Beiträge in der zum Zeitpunkt der Antro.g

stellung maßgebenden Höhe zu entrichten. ,- " 

4. Artikel X lit.a hat zu lauten: 

tta ) hinsichtlich der Bestimmungen des 

§ 447a Abs~3 des Allgemeinen Sozial- , 
- . 

versicherungs gesetzes in der Rassung 

Art .. I Z.9 sowie des Art~VIII Abs.l de:b 
Bundesmin:istp.r für soziaJ.e Verv.al tung 

im Einvernehmen mit dem Blli"J.desmin;i..ster 
für Finanzen;it 
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